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Gn(idefiir 70 Jahre alten Serienbetrüg~t;
Landgericht mochte Angeklagten nicht in Haft schicken

trSCH GEORGSMARIENHOr
TE/OSNABROcK. "Das ist
fast schon eine Giladenent
scheidung", sagte der Vorsit
zende Richter einer Beru
fungskammer des Laudge
riCh"tg, die in zweiter Instanz
einen 70-jährigen Mann aus
Georgsmarienhütte wegen
Betrugs mit einer Bewäh
rungsstrafe belegte.

Die Entscheidung der ers
ten Instanz, des Amtsgec

richts Bad Iburg, vom 4<. Ok
tober vergangenen Jahres
verurteilte den Mann zu
sechs Monaten Freiheitsstra
fe orme Bewährung, weil er
am 12. November 2009 einem
Urilzugsunternehmen einen
ungedeckten Scheck über
knapp 500 Euro überreicht
hatte, obwohl er gewussrha
be, dass dieser mangels Ver
mögen nicht eingelöst wer
den könne.

Der Iburger Strafrichter
berücksichtigte dabei vier of
fene Bewährungsstrafen zum
Tatzeitpunkt und insgesamt
23 Vorstrafen des 70-Jähri
gen. Davon ergingen allein 18
Eintragungen wegen Be-

trugs. Nach eigenenAngaben sich dem sogar die Staatsan
während der aktuellen Ver- waltschaft . anschließen.
handlung hat der Rentner Doch fü'gte der Vertreter deI'
deswegen rund zehn Jahre Anklage malmend hinzu:
seines Lebens hinter Gittern "Aber da darf· jetzt nichts
verbracht. 'mehr passieren. Also überle-

Bestritt der Mann in Bad gen Sie sich gut, ob Sie Ihren
Iburg die Tat mit Verweis auf, Lebensabeud hiuter Gittern
eine im Raum stehende Erb- verbringen wollen."
schaft. noch, zeigt er sich nun
reumütig. "Diese Erbschaft
ist bis heute offen und war
auch zum damaligen Zeit-
punkt so wenig konkret, dass
er den Vermögensschaden
der Umzugshelfer billigend
in Kauf genommen hat", ließ
er durch seinen Verteidiger
erklären.

Wegen seiner miserablen
Einkommensverhältnisse sei
eine SchadenS\viedergutma
chung. schwierig, außerdem
pflege der 70-Jährige seine
schwer. kranke Frau, erklärte
der Anwalt weiter. "Das ist
zwar keine Entschuldigung,
aber vielleicht trotz Vorstra
fen und einschlägiger Be
währung ein Grund für eine
,veitere Haftverschonung",
sagte er.

"Unter Bedenken!' konnte

Das überlegte sich auch
das Gericht - und kam zu ei
ner älmlichen Einschätzung
der Situation: "Die Entsche;-
dung des Amtsgerichts war
sicherlich vertretbar, W~)Y18
hier heute ausgeurteilt ha
ben, ist ja fast schon eine
,Gnadenentscheidung' ,11


